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A USW ÄR TI GE. ANGELEGENHEITEN 

21. 2355019/6-1.2/76 
Schriftliche Imfrage der Abgeordneten 
Dr. KARASEK und Genossen an den Buncies-
minister für Atts,"ärtige Angelegenhe i ten 
betreffend die Ratifizierung de sÜber- . 
einkommens über den intern8.tionalen 
Handel mit gefährdeten Arten freileben
der Tiere und Pflanzen (Nr. 742!J) 

An den 

"1i13/Ati 

1976 -12- 1 0 
zu '1Jf.3 JJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 "HEH 

Die Abgeoruneten zum Na"tionalrat Dr. KARASEK und 
Genossen haben am 20. Oktober 1976.unter der Nr .. 742/J 

an mich eine schriftliche Anfrage betreffend die Ratifi
zierung des Übereinkommens über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen 
vom 3. r-1ärz. 1973 gerichtet, welche den folgend.en iiort
laut hat~ 

" 1) Wie ist der Stand der behandlung des Washin2tcne~ 
Abkommens aus c.em J a:b..re 1973 über den Im- und 
Exportverbot geschützter Tier- und Pflanzenarten ? 

2) Bis \'lann ist mit der Ratifizierung dieses 
wichtigen Abkommens zu rechnen '? n 

Ich beehre mich p diese Anfrege wie folgt zu be~~t
worten: 

Zu 1: 

Das übereinkommen über den internationalen Hanc.el mit 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen lae bis 
zum 310 Dezember 1974 zur Unterzeicl''l.nung aufo Österreicl l 
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hat das Übereinkommen n1cht unterzeichnet, "leil anläßlich 

der innerstaatlichen Vorbereitung der Unterzeichnung 
gravierende unterschiedliche Rechtsauffassungen z'v'lischen 

dem Bund und den Ländern betreffen die Zuständigkeit zur 

Vollziehung des 'L~ereinkommens aufgetreten sind • 

. Die Länder ordneten das Ubereinkommen dem Bereich 

des Naturschutzes und damit der Landeskompetenz zu. 

Der Bund hingegen nahm die Kompete:nz zur Durchführung 

des Vertraees für sich in Anspruch, weil es sich nach dem 
InhEÜ ~ der Regelung um außenhandelsrechtliche J.laßnahrJen 

handle. Diese fallen gemäß dem Kompetenztatbestand "Vlaren

und Viehverkehr mit dem Ausland ll (Art.10 Abs.1 Z.2 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes) in die Zuständigkeit c~es Bundes. 

Daß diese außenhandelsrechtlichen Naßnab.!'nen letztlich dem 

Zweck des Natur- und Tierschutzes dienen, ändert nicht::": an 

der gI"'J:ndsätzlichen Bundeskompetenz p da nach der Judikatur 

des Verfassungsgerichtshofes der Zweck einer Regelung für 

die kompetenzrechtliche Zuordnung unmaßgeblich ist. 

Eine einvernehmliche, Klärung dieser grundsätzlichen 
Auffassungsunterschiede l<.:onnte bisher nicht erzielt. werden. 

Zu 2~ 

Im Hinblick darauf, daß eine Einigung mit den Ländern 
. offenbar auch in naher Zukunft nicht erreicht werden kc·,nl1, 

nehme ich in Aussicht, nach Herstellung des erforderlicl:on 

Einve.rnehmens mit den zuständigen Bunde sministern im Sinns 

der vom Bund vertretenen Rechtsauffassung das Beitritts
verfahren einzuleiten. 

Der Bundesminister 
für Aus ... ,ärtige Angelegenhei.ten: 
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